
 

 

Z-83.5-9  19. Januar 2016   
19. Januar 2021  

BEKO Technologies GmbH 

Im Taubental 7 

41468 Neuss  

 

Anlage zur Behandlung von Kompressorenkondensat 

Typ ÖWAMAT und Typ ÖWAMAT PLUS  

Dieser Bescheid verlängert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
Nr. Z-83.5-9 vom 7. März 2014. 
Dieser Bescheid umfasst eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.   

Dagmar Wahrmund 
Referatsleiterin  

Beglaubigt 

 

 

04.01.2016 II 33-1.83.5-4/05-6 

über die Verlängerung der Geltungsdauer der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

vom 7. März 2014 
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